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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Barbara Höll und der Gruppe der PDS 

Konsequenzen der Bundesregierung aus dem Bericht des Bundesrechnungshofes 
über die Entwicklung und den Stand der steuerlichen Betriebsprüfung 

Das Bundesministerium der Finanzen hat am 28. Juli 1995 das 
Ergebnis der steuerlichen Betriebsprüfung 1994 veröffentlicht. 
Danach haben „die aufgrund von Feststellungen der Betriebsprü-
fungsdienste geänderten Steuerbescheide im Jahr 1994 zu Mehr-
steuern von 15,647 Milliarden DM geführt. Mit einer Zunahme 
von 11,6 v. H. gegenüber dem Vorjahr bedeutete dies einen 
Höchststand" (BMF-Finanznachrichten 27/95, S. 3). Die vom Bun-
desministerium der Finanzen vorgelegten Zahlen belegen aller-
dings auch, daß sich die Zahl der abgeschlossenen Prüfungsfälle 
im Jahr 1994 um 6,7 v. H. verringert hat: 5 376 636 erfaßten Betrie-
ben standen nur 164 256 abgeschlossene Prüfungsfälle gegen-
über. Das Bundesministerium der Finanzen hat zur Erklärung 
dieses Mißverhältnisses lediglich ausgeführt, dieses hänge „offen-
bar mit den personalintensiven Maßnahmen beim Aufbau der 
Betriebsprüfungsdienste in den neuen Ländern zusammen" (ebd., 
S. 4). 

In dem vom Bundesrechnungshof jüngst vorgelegten Bericht zur 
Lage der steuerlichen Betriebsprüfung heißt es u. a.: 

„Das BMF ist im Rahmen seiner Fach- und Rechtsaufsicht über 
die Auftragsverwaltung der Länder für die zutreffende Be-

steuerung im Bundesgebiet verantwortlich (...). Das BMF muß 
daher auf eine wirksame Betriebsprüfung in allen Teilen des 
Bundesgebietes achten und bei Fehlentwicklungen eingreifen. 
Dies erfordert auch die derzeit angespannte Haushaltslage und 
das Interesse der öffentlichen Hand, sämtliche Steuerquellen 
auszuschöpfen — also nicht nur die Einkünfte der Arbeitneh-
mer, sondern auch diejenigen der Gewerbetreibenden und 
selbständig Tätigen — gleichmäßig und zutreffend zu erfassen. 
Die Ergebnisse unserer Erhebung zeigen, daß das BMF seine 
Aufsicht im Bereich der Betriebsprüfung bisher nicht erfolg-
reich ausgeübt hat. " (S. 73) 
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Deshalb fragen wir die Bundesregierung: 

1. Wie gedenkt die Bundesregierung auf die Tatsache zu reagie-
ren, daß es trotz einer deutlichen Abnahme der abgeschlosse-
nen Prüfungsfälle zu Mehrsteuern in Höhe von rd. 15,647 Mrd. 
DM gekommen ist und daß diese Summe gegenüber dem Vor-
jahr „einen neuen Höchststand (bedeutet) " (BMF-Finanz-

nachrichten 27/95, S. 3)? 

2. Warum behauptet das Bundesministerium der Finanzen, aus 
Steuernachforderungen in dieser Höhe könnten „Rück-
schlüsse auf das Ausmaß strafrechtlich relevanter Steuerhin-
terziehungen nicht gezogen werden" (ebd.), wenn der Bun-
desregierung doch nachweislich bekannt ist (Drucksache 
12/5882), daß 1985 vom Bayerischen Obersten Rechnungshof 
durchgeführte detaillierte Untersuchungen über den Anteil 
echter Mehrergebnisse und den Anteil der sogenannten „Ver-
lagerungen", die früheren Prüfungsergebnisse des Landes-
rechnungshofes Schleswig-Holstein im Grundsatz bestätigt 
haben, zu dem Ergebnis geführt haben, daß der Anteil „ech-
ter" Mehrsteuern im Durchschnitt bei Großbetrieben bei 
58,5 v. H., bei Mittelbetrieben bei 72,5 v. H. und bei Klein-

betrieben bei 84,7 v. H. liegt? 

3. Welchen Beitrag leistet die, in Nummer 2 des Anwendungs-
erlasses zu § 88 der Abgabenordnung enthaltene Festlegung, 
für den „Regelfall" könne „davon ausgegangen werden, daß 
die Angaben des Steuerpflichtigen in der Steuererklärung 
vollständig und richtig sind" (vgl. Drucksache 12/4779) zur 
effektiven Bekämpfung der Steuerhinterziehung? 

4. Teilt die Bundesregierung die im Bericht des Bundesrech-
nungshofes enthaltenen Feststellungen, daß durch die langen 
Zeitabstände zwischen den Betriebsprüfungen ein wesent-
licher Teil der vorbeugenden Wirkung der Außenprüfung ver-
lorengeht und daß Vollzugsdefizite bei der steuerlichen Be-
triebsprüfung ursächlich für Steuerhinterziehungen sind 

(Bericht, S. 8)? 

Wenn nein, warum nicht? 

5. Ist aus Sicht der Bundesregierung gesichert, daß die Länder — 
unter Mitwirkung des Bundes — sich auf eine Planung verstän-
digen, die langfristig — trotz der haushaltspolitischen Sach-
zwänge — eine angemessene und möglichst gleichmäßige Per-
sonalausstattung der Betriebsprüfungsdienste der Länder ge-

währleistet? 

6. Teilt die Bundesregierung die Ansicht des Bundesrechnungs-
hofes, daß eine sachgerechte Ausstattung der Finanzämter 
nicht nur Voraussetzung für die gesetzmäßige Festsetzung 
und Erhebung der Gemeinschaftsteuern ist, sondern zugleich 
auch im wohlverstandenen Haushaltsinteresse der Länder und 
des Bundes liegt (vgl. Bericht, S. 17)? 

Wenn ja, wie vereinbaren sich dann eine infolge einer nicht 
angemessenen Personalausstattung der Finanzämter abge

-

schwächte Prüfungsintensität, die Zunahme von Mißbrauch 
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und Steuerverkürzungen mit den Interessen des Bundes an 
einem einheitlichen Vollzug der Steuergesetze? 

7. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung des Bundesrech-
nungshofes, der einheitliche und gleichmäßige Vollzug der 

Steuergesetze sei „noch Aufgabe und Ziel und nicht bereits 
Verwaltungswirklichkeit" (Bericht, S. 17)? 

Wenn nein, warum nicht? 

Wenn ja, welche Schritte will die Bundesregierung unterneh-
men, um zu einem einheitlichen und gleichmäßigen Vollzug 
der Steuergesetze zu kommen? 

8. Trifft es zu, daß — wie der Bundesrechnungshof darlegt — jede 

Neufestsetzung der Einordnungsmerkmale der zu prüfenden 
Betriebe unter der Voraussetzung eines in etwa gleichbleiben-

den Personalbestandes durchgeführt und damit auf „eine an 
dem Gesetzesauftrag, auf eine an der Prüfungsbedürftigkeit 
der Betriebe orientierte Personalbedarfsermittlung verzichtet 
und der Absicht untergeordnet wird, keine noch größeren Un-
terschiede zwischen der Personalausstattung und dem tat-
sächlichen Personalbedarf aufzuzeigen" (Bericht, S. 21)? 

9. Ist der Bundesregierung bekannt, in welcher Größenordnung 

sich die Zahl der Abwanderungen von Beschäftigten aus der 
Finanzverwaltung in die private Wirtschaft und in die steuer-
beratenden Berufe seit 1985 bewegt? 

10. Was muß nach Ansicht der Bundesregierung unternommen 
werden, um die personelle Wettbewerbsfähigkeit der Finanz-
verwaltung zu sichern und zu verbessern? 

Bonn, den 3. August 1995 

Dr. Barbara Höll 
Dr. Gregor Gysi und Gruppe 



 


